
Frequently asked questions (FAQ) 

zur Golden Card 

In diesen FAQ wird zugunsten der Lesbarkeit nur die 

männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist 

selbstverständlich immer miteingeschlossen. 

 

Wieso gibt es die Golden Card? 
Die Golden Card stärkt die Region als attraktiven 
Wohnort, indem sie zahlreiche Freizeit-, Sport- und 
Kulturangebote zu einem erschwinglichen Preis 
zugänglich macht. Ziel ist es, die Lebensqualität vor 
Ort zu erhöhen, die Verbundenheit der Bevölkerung 
mit ihrer Region zu stärken und langfristig einen 
Beitrag zur Standortattraktivität zu leisten. 
 

Wer steht hinter der Golden Card? 
Auf Initiative der Gemeinden Tujetsch und 

Disentis/Mustér lancieren die Gemeinden Tujetsch, 

Disentis/Mustér, Andermatt, Hospental und Realp 

gemeinsam die Golden Card: ein Jahresabonnement 

für Einheimische mit Zugang zu zahlreichen Freizeit-, 

Sport- und Kulturangeboten in der Region – zu einem 

stark vergünstigten Preis. 

 

Wer hat das Recht die Golden Card zu kaufen?  
Die Golden Card kann von Personen, die in den 
Gemeinden Tujetsch, Disentis/Muster, Andermatt, 
Realp und Hospental, ihren zivil- und steuer-
rechtlichen Wohnsitz haben, erworben werden. 
Der Grundgedanke ist, wer in den Gemeinden 
ganzjährig Wertschöpfung generiert, soll in den 
Genuss der Golden Card kommen. 
 

Welchen Preis zahlen IV-Bezüger, welche auf 

eine Begleitperson angewiesen sind? 

IV-Bezüger, die nachweislich auf eine Begleitperson 

angewiesen sind, erhalten die Golden Card zum 

Kinderpreis. Der Bedarf an einer Begleitperson muss 

bei der Wohnsitzgemeinde belegt werden. Die 

Golden Card für IV-Bezüger ist nur gültig, wenn sie 

gemeinsam mit einer Begleitperson genutzt wird. Die 

Begleitperson selbst bezahlt den regulären Preis für 

die Golden Card. 

 

Was bedeutet der zivil- und steuerrechtliche 
Wohnsitz? 
Es bedeutet zum einen, dass die Person ihre Schriften 
in der jeweiligen Gemeinde hat. D.h. sie ist im 
Einwohnerregister der jeweiligen Gemeinde 
aufgeführt. Zum anderen muss die Person auch ihre 
Steuern in der Gemeinde zahlen.  
 

Wo erhalte ich meine zivil- und steuerrechtliche 

Wohnsitzbestätigung? 
Die zivil- und steuerrechtliche Wohnsitzbestätigung 

ist am Schalter der jeweiligen Einwohnergemeinden 

in Form einer Wohnsitzbestätigung zu beziehen.  

Die Wohnsitzbestätigung kann ebenfalls über ein 
online Formular (www.goldencard-asd.ch) bei der 
jeweiligen Einwohnergemeinde angefordert werden. 
Ein Scan der Bestätigung mit Unterschrift und 
Stempel wird dem Besteller per Mail zugestellt.  
 

Muss ich für die zivil- und steuerrechtliche 
Wohnsitzbestätigung etwas bezahlen? 
Nein, die Bestätigung ist kostenlos. 
 

Ich habe das Bürgerrecht oder eine 
Zweitwohnung in einer der Gemeinden 
Tujetsch, Disentis/Mustér, Andermatt, Realp 
oder Hospental. Habe ich das Recht auf den 
Erwerb der Golden Card? 
Nein, die Golden Card gilt nur für Personen, welche 
ihren zivil- und steuerrechtlichen Wohnsitz in einer 
der Gemeinden haben.   
 

Habe ich als Kurzaufenthalter Anspruch auf die 
Golden Card? 
Ja. Personen, die für einen Kurzaufenthalt (maximal 
90 Tage) aufgrund einer Arbeitsaufnahme in der 
Gemeinde wohnhaft sind, haben Anspruch auf die 
Golden Card und können die zivil und- 
steuerrechtliche Wohnsitzbestätigung bei der 
Gemeindekanzlei verlangen. Wichtig: Bei der Abreise 
muss die Golden Card zwingend am Schalter der 
Gemeinde zurückgegeben werden. 
 

Erhalte ich die Golden Card zurück, wenn ich 
innerhalb des Jahres zurückkehre? 
Ja. Kommt die Person innerhalb der Gültigkeit der 
Golden Card (1.6 bis 31.5) als Kurzaufenthalter 
aufgrund der Arbeitsaufnahme zurück, wird die 
Golden Card wieder ausgehändigt – vorausgesetzt, 
die Rückgabe der Golden Card erfolgte bei der 
Abreise.  
 

Ist die Golden Card persönlich? 
Ja, die Golden Card ist persönlich und nicht auf eine 
Drittperson übertragbar. Der Besitzer der Golden 
Card verpflichtet sich, jeweils vor der Nutzung eines 
Angebots seine Karte vorzuweisen. Der Dienstleister 
führt diesbezüglich Kontrollen durch. Ein Verstoss 
gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
hat ein Entzug der Golden Card zur Folge. In diesem 



Fall besteht auch kein Anspruch auf Rückerstattung 
des bezahlten Betrages. 
 

Wo finde ich die AGB der Golden Card und der 
Dienstleister? 
Die AGB der Golden Card ist auf der Website 
www.goldencard-asd.ch ersichtlich. Die AGB der 
Dienstleister sind unter folgenden Links abrufbar: 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Andermatt-

Sedrun Sport AG 

Besondere Geschäftsbedingungen der Andermatt 

Sedrun-Sport AG 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Andermatt-

Urserntal Tourismus GmbH 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sedrun 

Disentis Tourismus SA 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bergbahnen 

Disentis AG  

Allgemeine Geschäftsbedingungen Center Fontauna 

in Disentis 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Bogn Sedrun 
 

Wo kann ich die Golden Card erwerben? 
Die Golden Card kann lediglich mit Vorweisung der 
Wohnsitzbestätigung an folgenden Orten erworben 
werden: 
a) in Disentis bei der Talstation der Bergbahnen 

Disentis (Catrina); 

b) nur Wintersaison - in Dieni bei der Talstation der 

Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS); 

c) in Sedrun im Tourismusbüro von Sedrun Disentis 

Tourismus 

d) in Andermatt in der Bahnhof-Unterführung an den 

Kassen der ASS 

e) nur Wintersaison - in Andermatt bei der Talstation 
Gemsstock 

 

Für die Ausstellung der Golden Card wird eine 
Depotgebühr von CHF 5.00 verrechnet. Diese wird bei 
Rückgabe der Trägerkarte zurückerstattet. 
 

Wieviel kostet die Golden Card? 
Die Preise für die Golden Card werden jährlich von 

den Vertragsparteien festgelegt. Es bestehen zwei 

Preisklassen, welche sich nach den folgenden 

Alterskategorien richten: 

• Kinder 6 bis 15 Jahre 

• Erwachsene ab 16 Jahre 

• Kinder unter 6 Jahren benötigen ebenfalls eine 
Golden Card für die Nutzung der Anlagen und 
Freizeitangebote 

 

Wie lange ist die Golden Card gültig? 
Die Abonnementsdauer dauert jeweils vom 1. Juni bis 

zum 31. Mai. Die Golden Card kann während der 

ganzen Abonnementsdauer erworben werden und 

dauert jeweils bis zum 31. Mai. 

 
Wo überall gilt die Golden Card? 
Die Golden Card gilt für die Nutzung der folgenden 

Sportanlagen und Freizeitangebote: 

a) der Bergbahnen der Andermatt-Sedrun Sport AG 
(ASS) und der Bergbahnen Disentis AG (BBD), 
sowie der jeweiligen besonderen Geschäfts-
bedingungen (BGB I bis VII). 

b) der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) während 
den Winter- Saisonzeiten der Bergbahnen 
zwischen Andermatt und Disentis (zur Ausübung 
des Wintersports). 

c) des Hallenbads in Sedrun 
d) des Wellness in Sedrun 
e) des Fitnessraums im Center Fontauna in Disentis 
f) der Kletterhalle im Center Fontauna in Disentis 
g) der Tennisplätze (innen und aussen) in Disentis 
h) der Tennisplätze in Sedrun 
i) des Badmintonplätze im Center Fontauna in 

Disentis 
j) des Minigolfs im Center Fontauna in Disentis 
k) der Langlaufloipe im Urserntal, in Sedrun und in 

Disentis 
l) der Eisfelder in Andermatt, in Sedrun und in 

Disentis 
m) des Talmuseums Ursern 
n) des Klostermuseums in Disentis 
o) des Mineralienmuseums Cristallina in Disentis 
p) des Dorfmuseums "La Truaisch" in Sedrun  
q) der Ortsbusse im Urserntal, in Sedrun und in 

Disentis 
r) der Driving-Range des Golfclubs Sedrun in Selva 

 

Wird die Golden Card bei temporärer oder 

vollständiger Schliessung/Einstellung einer 

Sportanlage/eines Freizeitangebotes zurück-

erstattet? 
Nein, die Golden Card wird weder bei temporärer 

oder vollständiger Schliessung oder Einstellung einer 

Sportanlage oder eines Freizeitangebotes zurück-

erstattet.  

 

Wird die Golden Card bei Wegzug oder in Folge 

Unfall oder Krankheit zurückerstattet? 

http://www.goldencard-asd.ch/
https://assets.contenthub.dev/u5sjtnkypgsp/71dc9b488a22cfd93d4b9e131461d220/AGB_ASS.pdf
https://assets.contenthub.dev/u5sjtnkypgsp/71dc9b488a22cfd93d4b9e131461d220/AGB_ASS.pdf
https://www.andermatt-sedrun-disentis.ch/de/pages/agb
https://www.andermatt-sedrun-disentis.ch/de/pages/agb
https://www.andermatt-sedrun-disentis.ch/andermatt/de/pages/allgemeine-geschaeftsbedingungen-andermatt-urserntal-tourismus
https://www.andermatt-sedrun-disentis.ch/andermatt/de/pages/allgemeine-geschaeftsbedingungen-andermatt-urserntal-tourismus
https://assets.contenthub.dev/u5sjtnkypgsp/06d1426e119e0df1f880bf5271ab6879/240730_AGBs%20GReT_DE_EN_SDT_Version_12.0.pdf
https://assets.contenthub.dev/u5sjtnkypgsp/06d1426e119e0df1f880bf5271ab6879/240730_AGBs%20GReT_DE_EN_SDT_Version_12.0.pdf
https://www.catrina-experience.com/agb
https://www.catrina-experience.com/agb
https://www.centerfontauna.ch/fileadmin/user_upload/PDF/AGB/Allgemeine_Geschaeftsbedingung.pdf
https://www.centerfontauna.ch/fileadmin/user_upload/PDF/AGB/Allgemeine_Geschaeftsbedingung.pdf
https://shop.bognsedrun.ch/de/allgemeine-gesch%C3%A4ftsbedingung-agb-des-bogn-sedrun-bs


Nein, die Golden Card wird weder bei einem Wegzug 

oder in Folge eines Unfalls oder Krankheit des 

Besitzers zurückerstattet.  

 

Ich habe meine Golden Card verloren, was muss 

ich machen? 
Die Besitzerin der Golden Card muss sich am Ort des 
Bezuges melden. Die verlorene Golden Card kann 
somit gelöscht und eine neue ausgestellt werden. Die 
Depotgebühr von CHF 5.00 ist nochmals zu bezahlen.  
 

Was muss ich machen, wenn ich meinen 

Wohnsitz wechsle? 
Nach einem Wegzug aus einer der Gemeinden 

Tujetsch, Disentis/Mustér, Andermatt, Realp und 

Hospental darf die Golden Card nicht mehr benutzt 

werden. Wird das Angebot noch weiterhin genutzt 

und erfährt die Gemeinde von dieser unerlaubten 

Nutzung, wird die Golden Card gelöscht und eine 

Busse gemäss den AGB ausgesprochen. 

 

Verlängert sich die Golden Card automatisch? 
Nein, jedes Jahr muss die Person bei der 
Wohngemeinde die zivil- und steuerrechtliche 
Wohnsitzbestätigung beziehen und diese bei einem 
erneuten Kauf der Golden Card vorweisen.  
 

Wie und bei wem muss ich die Golden Card 

vorweisen, damit ich die Sportanlage oder das 

Freizeitangebot nutzen kann? 
Bei jedem Dienstleister ist das unterschiedlich. Bitte 

beachte dabei die Informationen in den AGB der 

Golden Card.  

 

Was passiert mit einem bereits gekauften 

Abonnement vom Bogn Sedrun oder Center 

Fontauna, das erst nach dem 31. Mai 2025 

abläuft? 
Bereits gekaufte Abonnemente, die über den 31. Mai 

2025 hinaus gültig sind, können bis spätestens Ende 

Dezember 2025 beim Bogn Sedrun und/oder im 

Center Fontauna in Disentis eingetauscht werden. 

Gleichzeitig kann im Bogn Sedrun und/oder im Center 

Fontauna eine Rückerstattung des anteiligen 

Restwerts (ab dem 1. Juni 2025) beantragt werden. 

Dafür ist die Angabe einer gültigen IBAN erforderlich. 

Die Rückerstattung erfolgt per Banküberweisung 

spätestens im Januar 2026. Wichtig: Nach Ablauf der 

Frist werden keine Rückerstattungen mehr 

vorgenommen. Eine Barauszahlung ist ausge-

schlossen. 

 

Bei welchen Abos wird der Restwert zurück-

erstattet? 
Bei allen Jahres- und Halbjahresabos, Saisonabos 

sowie 10er-Karten. 

 

Wie wird der Restbetrag berechnet und wie viel 

wird zurückerstattet? 
Es wird berechnet, wie viele Tage das Abo nach dem 

31. Mai 2025 noch gültig ist. Der volle Abopreis wird 

durch die gesamte Abodauer in Tagen geteilt und mit 

der Anzahl der verbleibenden Gültigkeitstage 

multipliziert. Beträge unter CHF 10.00 werden nicht 

zurückerstattet und verfallen. 

 

 

 


